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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1938

Norm

ABGB §1308

ABGB §1309

Rechtssatz

In der Überlassung eines Luftdruckgewehres an einen Unmündigen durch seine Eltern liegt an sich noch kein

Verschulden, wohl aber darin daß sie den unbeaufsichtigten Gebrauch der Waffe zulassen.

Entscheidungstexte

2 Ob 642/38

Entscheidungstext OGH 22.11.1938 2 Ob 642/38

Veröff: SZ 20/241 = DREvBL 1939/12

6 Ob 338/68

Entscheidungstext OGH 18.12.1968 6 Ob 338/68

Überlassung eines Luftdruckgewehrs an Kinder, die damit auf unabgesicherter Straße nach Blechtafeln schiessen,

als Verschulden. (T1)
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